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Der praxisnahe Informationsdienst für die Leitung von ambulanten Pflegediensten



				
	
	Übersicht: Das wird konkret im Qualitätsaspekt zur PHKP geprüft

	Qualitätsaussage 

	Psychiatrische häusliche Krankenpflege trägt dazu bei, psychisch erkrankte Menschen zu stabilisieren, damit sie das Leben im Alltag sowie krankheits- und therapiebedingte Anforderungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten selbstständig bewältigen können. Sie unterstützt den erkrankten Menschen bei der Bewältigung von Krisensituationen und bei der Entwicklung oder Erhaltung der Kompetenzen, die zur Aufrechterhaltung des Lebensalltags und zur Teilnahme am sozialen Leben erforderlich sind. Dabei wird das soziale Umfeld der versorgten Personen systematisch einbezogen. Dies umfasst auch die Anleitung und Beratung der relevanten Bezugspersonen des erkrankten Menschen, um ihre Kompetenz im Umgang mit dessen Erkrankung zu verbessern. Psychiatrische häusliche Krankenpflege findet in vernetzten Behandlungsstrukturen statt und erfordert daher eine Zusammenarbeit mit anderen an der Versorgung Beteiligten. Dies schließt die Zusammenarbeit beim Übergang der versorgten Personen aus dem Krankenhaus oder aus anderen institutionellen Versorgungsformen in die häusliche Umgebung mit ein. 

	Leitfragen: 1. Ist eine sachgerechte Aufnahme oder Übernahme der versorgten Person aus einer anderen Versorgungseinrichtung erfolgt? 

	Dieser Aspekt wird nur dann geprüft, wenn die Aufnahme bzw. Übernahme Ihres Pflegekunden innerhalb der letzten 6 Monate erfolgte. Die MD-Prüfer werden feststellen, ob die Informationssammlung zu Beginn oder nach Unterbrechung der pHKP strukturiert erfolgte und somit gewährleistet ist, dass die wesentlichen Informationen zur Pflegesituation für die Planung und Vereinbarung erforderlicher und angemessener Maßnahmen vorliegen, z. B. Informationen über Beeinträchtigungen und vorhandene Ressourcen, Krisenepisoden in den Wochen vor Auf-/Übernahme Ihres Pflegekunden, über den ärztlichen Behandlungsplan und Therapieziele, das für die pHKP besonders wichtige soziale Umfeld Ihres Pflegekunden und ggf. weitere an der Versorgung beteiligte Personen oder Einrichtungen.
Wichtig: Sie sind nicht für die Qualität und inhaltliche Präzision der ärztlichen An- bzw. Verordnung verantwortlich. Im Fall einer unvollständigen oder unverständlichen An- bzw. Verordnung sollte jedoch erkennbar sein, dass Sie sich um eine Kommunikation mit dem verordnenden Arzt zur Klärung offener Fragen bemüht haben. 
Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Pflegekunden und seine An- und Zugehörigen bei der Aufnahme einbeziehen. Die Prüfer werden feststellen, ob sie die Gelegenheit hatten, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern, und ob diese in der Planung berücksichtigt wurden. 

	Leitfragen: 2. Reagiert der ambulante Pflegedienst angemessen auf die im Einzelfall vorliegenden gesundheitlichen Gefährdungen und auftretende Krisensituationen? 

	Psychische Erkrankungen gehen häufig mit gesundheitlichen Gefährdungen und mehr oder weniger regelmäßig auftretenden Krisensituationen einher. Geprüft wird daher, ob und ggf. welche Vorkehrungen Sie getroffen haben, wenn Sie Kenntnis über möglicherweise bestehende gesundheitliche Risiken erhalten haben, insbesondere offenkundige Risiken und Gefahren, d. h. Sachverhalte, die Sie im Rahmen der Durchführung des individuellen pflegerischen Auftrags wahrnehmen, ohne hierzu gesonderte Einschätzungen vornehmen zu müssen. Besonders achten werden die MD-Prüfer auf Ihre Reaktion in und auf Krisensituationen. Erwartet wird, dass Sie im Falle immer wieder auftretender, psychisch bedingter Krisensituationen zeitnah Hilfestellung zur Bewältigung dieser Situationen anbieten und versuchen, gemeinsam mit Ihrem Pflegekunden, eventuell unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes, Handlungsstrategien zu entwickeln, die die Belastungen durch Krisen mindern oder den Umgang Ihres Pflegekunden oder seiner An- und Zugehörigen mit Krisensituationen erleichtern. 

	Leitfragen: 3. Wird die psychiatrische häusliche Krankenpflege entsprechend der ärztlichen An- bzw. Verordnung erbracht? 

	Zur Beurteilung ist die Verfügbarkeit der ärztlichen An- bzw. Verordnung erforderlich, die auch einen Behandlungsplan beinhaltet. Auf Basis der verschiedenen weiteren Informationsquellen wird geprüft, ob Inhalt und Umfang der von Ihnen durchgeführten Maßnahmen der An- bzw. Verordnung und dem Behandlungsplan entsprechen. 

	Leitfragen: 4. Werden die im Einzelfall durchgeführten Maßnahmen dem individuellen Bedarf der versorgten Person gerecht? Werden zielgerichtete Maßnahmen zur Stärkung der Kompetenz zur Alltagsbewältigung und der Pflegeakzeptanz durchgeführt? 

	Die pHKP kann im konkreten Fall sehr unterschiedliche Maßnahmen umfassen. Maßgeblich für das Spektrum der tatsächlich geleisteten Hilfen sind neben dem ärztlichen Behandlungsplan und der vorliegenden Erkrankung die vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten Ihres Pflegekunden, die Dauer der Pflegebeziehung, die Art und Häufigkeit des Auftretens von Krisensituationen und verschiedene weitere Faktoren. Die MD-Prüfer werden u. a. feststellen, ob die geplanten und durch-geführten Maßnahmen grundsätzlich geeignet sind, den Versorgungszielen näher zu kommen. Dabei müssen die Prüfer beachten, dass im Rahmen des Hausbesuchs nur ein vergleichsweise ober-flächlicher Einblick in die komplexe Pflegesituation bei psychiatrischer Pflege gewonnen werden kann. 

	Leitfragen: 5. Erfolgen Anleitung und Beratung der An- und Zugehörigen zur Stärkung ihrer Kompetenzen im Umgang mit der Erkrankung? 

	Anleitung und Beratung der An- und Zugehörigen können im Einzelfall einen wichtigen Stellenwert für die Stabilisierung der gesundheitlichen Situation und der allgemeinen Lebenssituation Ihres Pflegekunden besitzen. Geprüft wird insbesondere, ob Sie in Form von Anleitung und Beratung der betreffenden Bezugspersonen mit dem Ziel der Kompetenzförderung tätig werden. 

	Leitfragen: 6. Ist bei Bedarf eine Kommunikation mit der verordnenden Ärztin bzw. dem verordnenden Arzt und gegebenenfalls weiteren Beteiligten erkennbar? 

	Die Prüfer beurteilen an dieser Stelle, ob Sie bei gesundheitlichen Veränderungen oder bei Veränderungen der Pflegesituation zum behandelnden Arzt Kontakt aufnehmen und auch andere Einrichtungen, die an der Versorgung beteiligt sind, über wichtige, für deren Hilfe relevante Veränderungen informieren. 

	Leitfragen: 7. Entspricht die Versorgung den vertraglichen Vereinbarungen des ambulanten Pflegedienstes zur psychiatrischen häuslichen Krankenpflege? 

	Bei dieser Frage geht es darum, ob die Versorgung Ihren geltenden Verträgen nach § 132a Absatz 4 SGB V entspricht – insbesondere geht es um die Erfüllung der vertraglich vereinbarten Qualifikationen.



